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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 

Die Gemeinde Eichenzell betreibt das Bauleitplanverfahren Nr. 16 „Welkers“ 
in der Gemarkung Welkers. Hierbei soll eine Industriegebietsfläche [GI gemäß 
§ 9 BauNVO] mit einer Größe von ca. 13.500 m² ausgewiesen werden. Zuläs-
sig sind dabei gemäß den vorgesehenen textlichen Festsetzungen  
 

… 1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze 
und öffentliche Betriebe. 

2. Tankstellen … 
 
Die Industriegebietsfläche kommt nördlich des Siedlungsbereiches „Welkers“ 
zum Liegen. Zwischen dem Siedlungsbereich Welkers und der geplanten In-
dustriegebietsfläche befinden sich weitere Industriegebiete/gewerblich genutz-
te Flächen [GE / SO]. Die Entfernung (Luftlinie) zwischen der Mitte des Plan-
gebietes „Welkers“ und der nördlichen Ortsrandlage Welkers beträgt ca. 
800 m, die Entfernung zur nordwestlich hierzu gelegenen Ortsrandlage der 
Gemeinde Eichenzell etwa 1.000 m. Östlich der geplanten Industriegebietsflä-
che befinden sich Aussiedlerhöfe. Die Entfernung hierzu beträgt ca. 550 m. 
 
Gegenüber gewerblichen Geräuschimmissionen an der umliegenden Bebau-
ung werden für die Beurteilung der aus der Industriegebietsfläche entstehen-
den Geräuschimmissionen die Richtwerte der TA Lärm für 
 
  wohngenutzte Gebiete [WA]  tags 55 dB(A), 
       nachts 40 dB(A), 
 
  Misch-/Dorfgebiete [MI / MD]  tags 60 dB(A), 
       nachts 45 dB(A), 
 
angewendet.  
 
Zur Prüfung, inwieweit Immissionskonflikte auftreten können, werden nach 
dem Verfahren der DIN 18005 in Verbindung mit ISO 9613-2 die erforderli-
chen Abstände zwischen Gewerbegebieten und wohngenutzten Gebieten an-
hand der hierfür in DIN 18005 vorgesehenen „Prüfwerte“ zur Emissionsent-
wicklung ermittelt. Zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass keine ausrei-
chenden Abstände zwischen Gewerbegebietsflächen und Wohn-/Mischgebie-
ten vorliegen, sind mögliche Einschränkungen bezüglich der Inanspruchnah-
me der Gewerbegebietsflächen, z.B. durch Festlegung abgestufter Emissi-
onskontingente zwischen Tages- und Nachtzeit bzw. Abstufungen innerhalb 
der Fläche mit unterschiedlich hohen Emissionskontingenten, zu prüfen. 
 
 
Da für spätere Genehmigungen nach TA Lärm die Einhaltung der Immissions-
richtwerte in der Summenwirkung aller gewerblichen Geräuschimmissionen, 
die dem Anwendungsbereich der TA Lärm unterliegen, sichergestellt werden 
muss, werden die Emissionskontingente so berechnet, dass die Einhaltung 
der Richtwert in Höhe der Aussiedlerhöfe/ Wohnsiedlungsbereiche aus der 
Vollinanspruchnahme der Gewerbeflächen erreicht wird. 
 
Aus den Untersuchungsergebnissen können im Weiteren die erforderlichen 
Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schallimmissionsschutz abgeleitet 
werden. 
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2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

Für die Bearbeitung dieser Geräuschimmissionsprognose standen uns fol-
gende Unterlagen zur Verfügung: 
 
 Luftbild mit Eintragung des Plangebietes, Planstand 2018 

zur Verfügung gestellt: Gemeinde Eichenzell 
 

 Bebauungsplan Nr. 16 „Welkers“, Gemarkung Welkers, Gemeinde Ei-
chenzell, Planstand September 2019 
gefertigt: Planungsbüro Hoffmann, 35410 Hungen 
 

 Bebauungsplan Nr. 5 „Am Märzrasen“, 1. Änderung, Planstand Au-
gust 2000 
 

 Bebauungsplan Nr. 11 „Am Kreuzacker“, Planstand Mai 1993 
 

 Bebauungsplan Nr. 5 „Am Märzrasen“, 2. Änderung, Planstand Janu-
ar 2004 
 
 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden für die Bearbeitung herangezogen: 
 
 
DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hin-

weise für die Planung  
Ausgabe Juli 2002 

 
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005, Teil 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfah-
ren, Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung, 
Ausgabe 1987  
 

 
TA Lärm 

 

 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz  
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  
– TA Lärm vom 26.08.1998 
 

 
DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien, Teil 2 „Allgemeines Berechnungsver-
fahren“ 

 
DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
 
 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien im Zuge der Bearbeitung zur 
Anwendung kommen sind diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
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3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
3.1 BAULEITPLANUNG 
 
 

Nach § 1, Absatz 6, BauGB sind bei der Bauleitplanung unter anderem die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
nach § 1a die Anforderung des Immissionsschutzrechtes und somit des 
Schallschutzes zu berücksichtigen. 
 
Bei der städtebaulichen Planung ist für den Schallschutz die DIN 18005, Teil 
1, anzuwenden. Dabei stellen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, enthal-
tenen Orientierungswerte aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau an-
zustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte dar. Die in Abschnitt 1.1 des 
Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, genannten Orientierungswerte sind als 
sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im 
Städtebau aufzufassen. 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im 
Städtebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem 
Grunde sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufge-
nommen worden und nicht Bestandteil der Norm. 
 
Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 

DIN 18005 
 

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert 

 tags nachts 

 dB(A) dB(A) 

   

Reine Wohngebiete (WR), 50 40/35 

Wochenendhausgebiete,   

Ferienhausgebiete   

   

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45/40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS)   

und Campingplatzgebiete   

   

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40 

   

Dorfgebiete (MD und 60 50/45 

Mischgebiete (MI)   

   

Kerngebiete (MK) und 65 55/50 

Gewerbegebiete (GE) 

 

  

 

Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, wird vermerkt, dass die Orientierungswerte 
bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen 
in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden sollen.  
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3.2 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Die Beurteilung der aus gewerblichen Anlagen zu erwartenden Geräusch-
immissionen erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm“. 
 
Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für Immissionsorte außerhalb  
 von Gebäuden   
 

Einwirkungsort 

Baugebiet 

Immissionsrichtwert „Außen“  

nach TA Lärm in dB(A) 

 Tag Nacht 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Kerngebiete, Dorfgebiete und  

Mischgebiete 

60 45 

Allgemeine Wohngebiete und  

Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 

45 35 

 
 
Die Regelungen der TA-Lärm sehen vor, dass einzelne Geräuschspitzen den 
Immissionsrichtwert der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB(A) und zur Nacht-
zeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen. Bezüglich der Bildung 
des Beurteilungspegels wird auf das im Anhang A der TA-Lärm aufgeführte 
Prognoseverfahren verwiesen. 
 
Soweit aus weiteren Betriebstätigkeiten oder einer zu berücksichtigenden zu-
künftigen weiteren gewerblichen Entwicklung im Umfeld des Planungsvorha-
bens auf die jeweilige Bebauung einwirken, sind diese als „Vorbelastung“ zu 
berücksichtigen. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist aus der Sum-
menwirkung der Geräuschimmissionen des Bestandes sowie der geplanten 
Gewerbegebietsflächen und unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklun-
gen sicherzustellen. 
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4. SCHALLTECHNISCHE BERECHNUNGEN 
 
 

4.1 BERECHNUNGSVERFAHREN EMISSIONSKONTINGENTIERUNG 
 
 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens können Regelungen getroffen werden, die 
Geräuschentwicklungen von gewerblich zu nutzenden Flächen (GE-, GI-und 
SO-Gebiete) so zu beschränken, dass in der Summenwirkung die Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft gewährleistet wird.  

 
In späteren Baugenehmigungsverfahren für Ansiedlungen in dieser Fläche ist 
sicherzustellen, dass der für die Planung zur Verfügung stehende Immissions-
richtwertanteil eingehalten werden kann. Der für eine konkrete Planung zur Ver-
fügung stehende Immissionsrichtwertanteil am Gesamtimmissionsrichtwert des 
betroffenen Gebietes ist in Abhängigkeit der erworbenen Grundstücksgröße in 
der Gewerbe- und Industriegebietsfläche und des damit im Bauleitplanverfahren 
verbundenen Emissionskontingentes (immissionswirksame flächenbezogene 
Schallleistungspegel IFSP) zu ermitteln. 

 
Das Verfahren zur Emissionskontingentierung enthält DIN 45691/2006. 
 
Ist bei der Ausweisung eines Gewerbe- oder Industriegebietes die Art oder Be-
triebsweise der unterzubringenden Anlagen nicht hinreichend bekannt, kann für 
die Berechnung von Mindestabständen oder zur Festlegung der Notwendigkeit 
von Schutzmaßnahmen von einem flächenbezogenen A-Schallleistungspegel      
- tags und nachts - in Industriegebieten von LWA’’  = 65 dB/m² und in Gewerbege-
bieten von LWA’’ = 60 dB/m² nach DIN 18005 ausgegangen werden. Werden zwi-
schen schutzbedürftigen Gebieten und gewerblich genutzten Gebieten bei An-
wendung dieser Emissionskennwerte die Schutzabstände eingehalten, so kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Gebiete ohne zusätzliche planungs-
rechtliche Schallschutzmaßnahmen ihrer Bestimmung entsprechend genutzt 
werden können. 
 
Im Rahmen der hier durchzuführenden Untersuchungen werden die Auswirkun-
gen aus der Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente LEK  (immissions-
wirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel) berechnet. Aufgrund der 
niedrigeren Immissionsrichtwerte für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
werden für Gewerbe- und Industriegebietsflächen in zu geringer Nähe zur 
Wohnbebauung gegenüber den „Prüfwerten nachts“ der DIN 18005 reduzierte 
flächenbezogene Schallleistungspegel erforderlich.  
 
Die „Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie 
und Gewerbe (VBUI)“ zur Kartierung von Umgebungsgeräuschen nach § 47c 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes differenziert die Standardwerte für flä-
chenbezogene Schallleistungspegel nochmals wie folgt: 

 
  Gebiete mit Schwerindustrie  tags 65 dB(A)/m² 
       nachts 65 dB(A)/m² 

 
  Gebiete mit Leichtindustrie  tags 60 dB(A)/m² 
       nachts 60 dB(A)/m² 

 
  Gebiete mit gewerblicher Nutzung tags 60 dB(A)/m² 
       nachts 45 dB(A)/m² 

 
Die Schallausbreitungsberechnungen werden entsprechend DIN 45691 bei aus-
schließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfungen 
nach 

 
L =  - 10 lg [S/(4s²)]    in dB 

 
durchgeführt.  
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4.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE / BEURTEILUNG 
 
 

4.2.1 Tageszeit  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse, die bei Zuwei-
sung eines Emissionskontingentes von 65 dB(A)/m² für die Industriegebiets-
flächen in Höhe der Bezugsaufpunkte in Ortsrandlage entstehen. 
 
Tabelle 3a: Ergebnisdarstellung für Immissionsaufpunkte,  

Berechnungen zur Emissionskontingentierung Tageszeit  
 

 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

SOW = Schalltechnische Orientierungswerte DIN 18005 

 
 
Die Ergebnisse für die Tageszeit kommen an allen Berechnungsaufpunkten 
unter den jeweiligen Planungsanforderungen zum Liegen. Für diese Beurtei-
lungssituation führt DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ aus: 
 

…Werden zwischen schutzbedürftigen Gebieten und gewerb-
lich genutzten Gebieten die nach DIN 18005, Teil 1/05.87, Ab-
schnitt 4.5 in Verbindung mit Abschnitt 11 berechneten 
Schutzabstände eingehalten, so kann davon ausgegangen 
werden, dass diese Gebiete ohne zusätzliche planungsrechtli-
che Schallschutzmaßnahmen ihrer Bestimmung entsprechend 
genutzt werden können…./2/ 

 
Die errechneten Schalleinträge für die Tageszeit zeigt die nachfolgend beige-
fügte Isophonendarstellung. 
 
 

  

                                                
/2/ Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, 

5/1987 

Berechnungs- Lage Wid-

mung 

SOW Berechnungsergebnisse 

Tageszeit  aufpunkte 

    LEK = 65 dB(A)/m² 

IP 1 B-Plan Nr. 5, GI  GI 70 46,7 

IP 2 B-Plan Nr. 5, GI GI 70 46,3 

IP 3 B-Plan Nr. 11, GI-1 GI 70 46,3 

IP 4 Aussiedlerhof Lingeshof MD 60 39,8 

IP 5 Aussiedlerhof Lingeshof MD 60 40,0 

IP 6 Eichenzell, Roter Graben 20 WA 55 34,6 
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4.2.2 Nachtzeit  
 
Für die Nachtzeit gelten in Höhe der umliegenden Bebauung [WA/MI/MD und 
GE] um 15 dB reduzierte Planungsanforderungen. Bei Zuweisung der glei-
chen Emissionsleistung für die Tages- und Nachtzeit wie in DIN 18005 vorge-
geben (z.B. 3-Schicht-Betriebe mit Ausschöpfung des Emissionskontingentes 
der Tageszeit) ergeben sich für die gleichen Berechnungsaufpunkte die in Ta-
belle 3b ausgewiesenen Beurteilungssituationen. 

 
 
Tabelle 3b: Ergebnisdarstellung für Immissionsaufpunkte,  

Berechnungen zur Emissionskontingentierung Nachtzeit  
 
Berechnungs- Lage Wid-

mung 

SOW Berechnungsergebnisse 

Nachtzeit  aufpunkte 

    LEK = 65 dB(A)/m² 

IP 1 B-Plan Nr. 5, GI  GI 70 46,7 

IP 2 B-Plan Nr. 5, GI GI 70 46,3 

IP 3 B-Plan Nr. 11, GI-1 GI 70 46,3 

IP 4 Aussiedlerhof Lingeshof MD 45 39,8 [ΔL ≤ 6 dB(A)] 

IP 5 Aussiedlerhof Lingeshof MD 45 40,0 [ΔL ≤ 6 dB(A)] 

IP 6 Eichenzell, Roter Graben 20 WA 40 34,6 [ΔL ≤ 6 dB(A)] 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

SOW = Schalltechnische Orientierungswerte DIN 18005 

 
In Höhe der Ortslage Eichenzell kann die Einhaltung des Anforderungswertes 
der Nachtzeit – 40 dB(A) – ,in Höhe des Aussiedlerhofes von 45 dB(A) er-
reicht werden. 
 
Eine „Bevorratung“ von ≥ 6 dB(A) am jeweiligen Immissionsrichtwert [Irrele-
vanzkriterium] zur Berücksichtigung der plangegebenen „Vorbelastung“ aus 
weiteren GI/GE/SO – Flächen ist für die MD / WA- Gebiete, jeweils randlagig 
zur geplanten GI-Fläche, jedoch nicht mehr möglich. 
 
Mit Verweis auf DIN 18005, Teil 1/Juli 2002, gilt dann: 
 

…Wenn bei einem geplanten Industrie- oder Gewerbegebiet 
die berechneten Abstände von schutzbedürftigen Gebieten 
nicht eingehalten werden können, muss deshalb in Anwen-
dung des § 1, Abs. 4, Satz 1, Nr. 2 BauNVO /3/ die Gebiete in 
Teilflächen untergliedert werden, für die die zulässigen Emis-
sionen durch Festsetzungen von Geräuschkontingenten be-
grenzt werden … 

 
Wenn schutzbedürftige Gebiete ohne ausreichende Abstände von bestehen-
den gewerblichen Anlagen, Industrie- oder Gewerbegebieten ausgewiesen 
werden, kann dies zu einer Beschränkung der gewerblichen Nutzung führen. 
 
Die zu erwartende Nichteinhaltung des „Irrelevanzkriteriums“ der TA Lärm er-
fordert somit eine weitergehende Betrachtung zur Einschränkung der Geräu-
schentwicklung in der neu geplanten GI-Fläche. 
 
 

                                                
/3/ Für … Baugebiete können im Bebauungsplan für das jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen wer-

den, die das Baugebiet … 
 … 
(2) nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften  
 gliedern… 
 … 
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5. EMISSIONSKONTINGENTE NACH DIN 45691 
 
 

5.1 EMISSIONSKONTINGENTIERUNGSVERFAHREN 
 

 
Als eine planungsrechtliche Maßnahme zur Aufhebung von Immissionskonflik-
ten bei der Gebietsausweisung von GI in der Nachbarschaft von WA- und 
MI/MD- Flächen wird in DIN 18005 die „Emissionskontingentierung“ mit Ver-
weis auf 45691 genannt. 

 
Die Anwendung einer Emissionskontingentierung soll nach derzeitiger Verfah-
rensauffassung nur dann gewählt werden, wenn  

 
… zwischen emittierenden und schutzbedürftigen Nutzungen ein 
(potenzieller) Konflikt nicht mit den sonstigen Festsetzungsinstru-
menten (etwa nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) /5/ gelöst werden 
kann. … Darüber hinaus kann eine Kontingentierung als planeri-
sches Instrument für künftige Nutzungen und Entwicklungen ein-
gesetzt werden. So können auf diesem Wege etwa Emissionsan-
teile künftiger Gewerbeflächen oder das Schutzbedürfnis geplanter 
Wohngebiete berücksichtigt werden. … /4/ 

 
Mit Verweis auf Regelungen der Baunutzungsverordnung ist dabei das Plan-
gebiet intern zu „gliedern“ und - nach aktueller Rechtsprechung mit Verweis 
auf /4/ - auch eine Gewerbegebietsfläche vorzusehen, die als „Teilgebiete oh-
ne Emissionsbeschränkung“ anzusehen sind oder deren Emissionskontingen-
te eine Ansiedlung … jeden nach § 8 BauNVO zulässigen Betrieb ermögli-
chen. … /4/ 

 
Um Gewerbeansiedlungen mit „Nachtbetrieb“ in der Industriegebietsfläche 
immissionsverträglich mit den Schutzansprüchen der benachbart gelegenen 
Wohnbauflächen zu ermöglichen, sind die Emissionskontingente so festzule-
gen, dass der Immissionsrichtwert sicher eingehalten wird. Die entsprechen-
den Regelungen der TA Lärm zur Berücksichtigung von „Vorbelastungssitua-
tionen“ durch weitere Gewerbe- und Industriebetrieben  sind anzuwenden, so 
dass auch in der Summenwirkung die Richtwerte eingehalten und möglichst 
unterschritten werden können. Bei bekannter Vorbelastungssituation kann 
diese „Vorbelastung“ mit der „Zusatzbelastung“ nach den entsprechenden lo-
garithmischen Pegelberechnungen zusammengeführt und dem Immissions-
richtwert gegenübergestellt werden. Sind die Vorbelastungssituationen nicht 
bekannt bzw. nicht mit angemessenem Aufwand im Verfahren zu bestimmen, 
kann die Planung auch auf die Einhaltung des sog. „Irrelevanzkriteriums“ der 
TA Lärm ausgelegt werden. Für dessen Inanspruchnahme muss durch die 
„Zusatzbelastung“ der zur Ausweisung anstehenden Industriegebietsfläche 
der Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB(A) [≥ 6 dB(A)] unterschritten 
werden. 

 
Sind keine weiteren [plangegebenen] Vorbelastungen bekannt bzw. zu be-
rücksichtigen, kann der Immissionsrichtwert seiner Höhe nach für die Planung 
angewendet werden. 

 
Unter Berücksichtigung des „Gliederungsgebotes“ und der Berücksichtigung 
einer Teilfläche ohne Festsetzungen sind die verbleibenden Emissionskontin-
gente nach DIN 45691 festzulegen.  

                                                
/4/ „Geräuschkontingentierung nach DIN 45691, Anwendungsprobleme und -Spielräume nach dem Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichtes vom 07.12.2017-4CN7/16, Prof. Dr. Thorsten Heilshorn/Guido Koh-
nen, Freiburg, Freinsheim, OPR 3/2019 

/5/ §9 Inhalt des Bebauungsplanes (1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festge-
setzt werden: …24. die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihr Nutzung, die Flächen 
für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sons-
tige Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Ein-
wirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen oder 
sonstigen technischen Vorkehrungen… 
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5.2 EMISSIONSKONTINGENTIERUNG TAGESZEIT 
 
 
Gemäß den Ausführungen in DIN 18005 kann im Bauleitplanverfahren auf die 
Festsetzung von Emissionskontingenten zur Tageszeit verzichtet werden, da 
die gebietsabhängig einzuhaltenden Immissionsrichtwerte anhand des Prüf-
wertes für Industriegebietsflächen 65 dB(A)/m2 eingehalten und unterschritten 
werden. 
 
In der GI-Fläche sind Emissionskontingente ≥ 65 dB(A)/m² möglich, sodass 
diese Fläche „bestimmungsgemäß“ nach § 9 BauNVO genutzt werden kann. 
 

… 
(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die 
in anderen Baugebieten unzulässig sind. 

 
(2) Zulässig sind 
 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und 
öffentliche Betriebe 

2. Tankstellen 
 

… 
 

Zur Ermittlung der plangegebenen zu berücksichtigenden „Vorbelastun-
gen“ aus weiteren, bestehenden GI-/GE- und SO-Flächen wurde deren 
Immissionsbeitrag für die Immissionspunkte IP4 / IP5 [MD / Aussiedler-
höfe] und IP6 Ortsrandlage Eichenzell [WA-Gebiet] anhand der Prüfwer-
te für GI-/GE-Flächen der DIN 18005 berechnet. Sondergebiete [SO] 
wurden hierbei in ihrer Geräuschentwicklung wie folgt eingestellt: 
 
SOTanken + SOFastfood 65 dB(A)/m2, SOHandelsbetriebe 63 dB(A), SOHotel 60 
dB(A) 
 
Die nachfolgende Tabelle fasst die Berechnungsergebnisse zusammen. 
 
Tabelle 4a: Berechnung der Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung, tags 
 

 
 

 

 

 

 

Die Berechnungsergebnisse bilden dabei den „Immissionskritischen Betrach-
tungsfall“ ab, indem in alle gewerblich genutzten Flächen die ihnen zugewie-
sene Schallleistung vollumfänglich während des gesamten Tageszeitraumes 
ausschöpft wird. 

 

  

Berech-

nungs- 

aufpunkte 

Lage Wid-

mung 

Berechnungsergebnisse 

 

SOW 

/ IRW 

Vorbe-

lastung 

Zu-

satzbe-

lastung 

Ge-

samt-

belas-

tung 

IP 4 Aussiedlerhof Lingeshof MD 55,6 39,8 55,7 60 

IP 5 Aussiedlerhof Lingeshof MD 55,1 40,0 55,2 60 

IP 6 Eichenzell, Roter Graben 20 WA 50,3 34,6 50,4 55 
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5.3 EMISSIONSKONTINGENTIERUNGSVERFAHREN NACHTZEIT  
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen auf der Grundlage des Emissionsansat-
zes der DIN 18005 für Industriegebietsflächen - nachts 65 dB(A) - zeigen, 
dass die in Höhe der randlagig gelegenen Wohnnutzungen geltenden Richt-
werte für Mischgebiete bzw. Allgemeine Wohngebiete eingehalten und unter-
schritten werden können.  
 
Da jedoch aufgrund der weiteren GE-/GI- und SO-Flächen plangegebene 
„Vorbelastungen“ zu berücksichtigen sind, ist der „Zusatzbeitrag“ aus dem 
Bebauungsplan „Welkers“ so auszulegen, dass die Gesamtbelastung den 
Immissionsrichtwert der Nachtzeit einhält oder den „Zusatzbeitrag“ so zu be-
grenzen, dass nur eine geringe [„Irrelevante“] Erhöhung der Vorbelastungssi-
tuation hieraus erfolgt. Dies ist nach den Regelungen der TA Lärm grundsätz-
lich anzunehmen, wenn der Immissionsbeitrag der „Zusatzbelastung“ ≥ 6 
dB(A) unter dem jeweiligen Immissionsrichtwert zum Liegen kommt. Dies ist 
aus der Anwendung eines Emissionskontingentes gemäß dem „Prüfwert“ der 
DIN 18005 nachts von 65 dB(A)/m2 nicht zu erreichen. 
 
Zur Ermittlung der „Vorbelastungssituation“ werden in einem ersten Berech-
nungsschritt für die bestehenden GI-, GE- und SO-Flächen die „Prüfwerte“ der 
DIN 18005 in Höhe von 60 dB(A)/m2 bzw. 65 dB(A)/m2 angewendet. Der Be-
bauungsplan Nr. 11 „Am Kreuzacker“ [1993] enthält für die Tages- und Nacht-
zeit für die ausgewiesenen GI-Teilflächen Festsetzungen der „flächenbezoge-
nen Schalleistungspegel LW‘“ von  
 

GI – 1 tags 65 dB(A) / nachts 60 dB(A) 
GI – 2 tags 65 dB(A) / nachts 60 dB(A) 
GI – 3 tags 65 dB(A) / nachts 60 dB(A) 

 
Diese Nachtwerte werden bei der Berechnung der „Vorbelastung“ angewen-
det.  
 
Die Berechnungen zeigen, dass die „plangegebene“ Vorbelastung auf diesen 
Ansätzen zum Teil zu erheblichen Richtwertüberschreitungen – nachts - füh-
ren werden. 
 

IP4 [MD] Lr,VOR ~ 55 dB(A) 
 

IP6 [WA] Lr,VOR ~ 50 dB(A) 
 
Die Anwendung dieser Regelungen in konkreten Genehmigungsverfahren für 
die ansässigen Betriebe kann für die zu genehmigende Behörde somit nicht 
die Grundlage darstellen. Für jede Einzelgenehmigung ist daher – mit Aus-
nahme des Bebauungsplanes Nr. 11 [1993] der den jeweiligen Richtwertanteil 
aus den getroffenen Festsetzungen „vorgibt“ – nur ein im Einzelfalle vorzuge-
bender Immissionsrichtwertanteil unterhalb der Richtwerte der Nachtzeit nach 
TA Lärm – 45 dB(A) – möglich. 
 
Dies berücksichtigt, berechnet sich eine „Vorbelastungssituation“ unter der 
immissionskritischen Annahme einer fast vollständigen Richtwertausschöp-
fung [Arbeitshypothese IRW ~ -1 dB(A)] durch die „Bestandsbetriebe“ gemäß 
der nachfolgenden Tabellenangaben. 
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Die „Zusatzbelastung“ aus den neu vorgegebenen GI-Flächen orientiert sich 
dann an der sogenannten Relevanzgrenze der DIN 45691 [IRW – 15 dB(A)]. 
Das noch mögliche Emissionskontingent der Nachtzeit für die geplanten GI-
Flächen beträgt dann 
 

LEK,nachts 55 dB(A)/m2 
 

Zur Beachtung des „Gliederungsgebotes“ werden diese für den nördlichen 
und südlichen Bereich der GI-Fläche des Bebauungsplanes mit 
 

LEK,nachts,nord 53 dB(A)/m2 
und 

LEK,nachts,süd 56 dB(A)/m2 

 

aufgeteilt. 
 
Die Umsetzung der Forderung, dass ein ….. Teilgebiet ohne Emissionsbe-
schränkung ….. /6/ vorzusehen ist, ist u. E. hier nicht erforderlich, da eine 
baugebietsübergreifende Gliederung durch die bestehenden GI-Flächen ande-
rer Bebauungspläne (hier südlich zum BPlan „Welkers“ gelegen) ohne Emis-
sionsbeschränkung gegeben ist. 
 
Tabelle 4b: Berechnung der Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung, nachts 
 

 
 
 

 

 

  

                                                
/6/ ….. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Be-

urteilungspegel Lr,i den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unter-
schreitet (Relevanzgrenze) ….. DIN 45 691: 2006-2012, Pos. 5, Anwendung im Genehmigungsverfahren 

Berech-

nungs- 

aufpunkte 

Lage Wid-

mung 

Berechnungsergebnisse 

 

SOW 

/ IRW 

Vorbe-

lastung 

Zu-

satzbe-

lastung 

Gesamt

samt-

belas-

tung 

IP 4 Aussiedlerhof Lingeshof MD 44,3 30,0 44,5 45 

IP 5 Aussiedlerhof Lingeshof MD 43,7 30,1 43,9 45 

IP 6 Eichenzell, Roter Graben 20 WA 39,0 24,7 39,2 40 
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6. FESTSETZUNGEN IM BAULEITPLANVERFAHREN 
 
 

DIN 45691 enthält Empfehlungen zur Festsetzungen der Emissionskontingen-
te im Bauleitplanverfahren. In den textlichen Festsetzungen sind die Werte der 
Emissionskontingente anzugeben. 
 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche 
die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente 
LEK nach DIN 45691 nachts (22.00 h bis 6.00 h) nicht überschrei-
ten. 
 
 
Tabelle 5: Emissionskontingente für die Nachtzeit 
 

Teilfläche Emissionskontingente 

 LEK, nachts 

GI-1, nord 53 dB(A) 

GI-2, süd 56 dB(A) 

 
Die Anwendung der Emissionskontingente ist nur in Schallausbrei-
tungsrichtung der Immissionsaufpunkte IP 4 und IP 5 [Einwir-
kungsbereich Aussiedlerhöfe „Lingerhof“] sowie der Wohnbauflä-
che WA / bestehende Wohnbebauung der Ortsrandlage Eichenzell 
erforderlich. 
 
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Ab-
schnitt 5. 

 
Erfolgt eine Festsetzung auch für die Tageszeit, ist die Tabelle 5 sinngemäß 
um eine Spalte „Emissionskontingente LEKtags“ anzupassen. 
 
Die in der GI-Fläche mögliche Schallleistung LEK bis zum Erreichen des „Irre-
levanzkriteriums“ [IRW ≤ 6 dB; hier Planziel: IRW -10 dB], beträgt: 
 

LEK,tags,Nord = 73 dB(A), 
LEK,tags,Süd = 76 dB(A). 

 
 
 
 
 
DIESE GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
UMFASST 22 SEITEN SOWIE IN DER ANLAGE  
AUSZÜGE AUS DEN BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 10. FEBRUAR 2020 ZI/BA/SCH 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
Ziegelmeyer 


























